
Samtgemeinde Ilmenau

ÖFFENTLICHE HINWEISBEKANNTMACHUNG DER SAMTGEMEINDE ILMENAU

Mit Verfügung vom 30. Januar 1984 - AZ.: 309.7-21101-Lü/Ilm-Fn - hat die 
Bezirksregierung Lüneburg auf den Antrag der Samtgemeinde Ilmenau vom
18. 11. 1983 nachträglich gemäß § 6 BBauG die in der Verfügung vom 27. 5. 1982 
- AZ.: 309-21101/Lü/Ilm - von der Genehmigung ausgeschlossenen Teilflächen 
genehmigt:

a) Teilplan 2 - Deutsch Evern -

und MD im Süden südlich der "DorfStraße", 

b) Teilplan 3 - Melbeck -

MD, MI und SO Campingplatz und Mobilheimanlage im Nordosten nordöstlich 
der B 4 und WA im Südwesten südöstlich der B 4.

in der vom Rat der Samtgemeinde Ilmenau am 26. 10. 1981 beschlossenen Fassung.

Die örtliche Lage der Genehmigungsbereiche ist aus den nachstehend abgedruckten 
Übersichtskarten zu ersehen. Ihr Geltungsbereich ist durch eine starke ununter­
brochene Linie gekennzeichnet.
Die Genehmigung der Ergänzung des Flächennutzungsplanes liegt im Bauverwaltungsamt 
der Samtgemeinde Ilmenau, Am Diemel 6, 2121 Melbeck, Zimmer 14, während der Dienst­
stunden zu jedermanns Einsicht aus. •
Mit der Bekanntmachung wird die Ergänzung des Flächennutzungsplanes wirksam.

Es wird darauf hingewiesen, daß gern. § 155 a BBauG i.d.F. vom 6. 7. 1979 (BGBl.
S. 949) eine Verletzung von dort genannten Verfahren - oder Formvorschriften des 
Bundesbaugesetzes - beim Zustandekommen der Ergänzung des Flächennutzungsplanes 
mit Ausnahme der Vorschriften über die Genehmigung oder die Veröffentlichtung unbe­
achtlich ist, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb 
eines Jahres seit Wirksamwerden der Ergänzung des Flächennutzungsplanes gegenüber 
der Samtgemeinde geltendgemacht wird.

WA - im Westen des Ortes westlich der Straße "Am Petersberg"/"An der Ilmenau"

Melbeck, den 7. Februar 1984
Ausgehängt: 7.2.84 
Abgenommen: 7.3.84

\
Samtgemeindedirektor
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